
M Theil.

Allgemeine Amtsverhältnisse.
1L Mschmtt.

Vorgesetzte und untergeordnete Beamte.
8 1. Der nächste Dienstvorgesetzte des Gemeindevorstehers ist der

Bürgermeister; darauf folgen als Staatsbehörden der Landrath,
demnächst die Negierung*) und alsdann der Ober-Prästdent.

Diese Behörden bilden die Instanzen in allen Gemeinde-Ange¬
legenheiten der Art, daß gegen die Entscheidungen derselben jedesmal
der Rekurs an die nächst höhere Behörde und zwar innerhalb einer
Frist von 6 Wochen, vom Empfange des Bescheides ab gerechnet, Vor¬
behalten bleibt. — Nach Ablauf dieser Frist ist ein Rekurs nicht
mehr zuläßig, **) Die Anmeldung des Rekurses muß bei der Be¬
hörde erfolgen, gegen deren Entscheidung der Rekurs eingelegt wird;
die Rechtfertigung desselben kann auch der Vorgesetzten Behörde ein-
gereickt werden. (W. 84, 114, 115 u. 117 der G.-O.)

lieber dem Ober-Präsidenten stehen die Ministerien, ein jedes
für das ihm zugetheilte Fach (Ressort).

1) Das Ministerium deS Innern, in Verwaltungs- und Poli¬
zeisachen, so weit letztere nicht den übrigen Ministerien überwiesen
sind, z. B. in Bezug auf landwirthschaftliche und Gewerbe-Polizei.

2) Das Ministerium der Finanzen, m allen Geldangelegenheiten
und Steuersachen des Staates.

3) Das Ministerium des Krieges, in Militair-Angelegenheiten.
4) Das Ministerium der Justiz, in Gerichtssachen.
5) Das Ministerium der auswärtigen Angelegenheiten, in Ver¬

handlungen mit anderen Staaten.
6) Das Ministerium für Handel, Gewerbe und öffentliche

Arbeiten.

*) Die ^Regierung wird in Angelegenheiten, in denen eine einzelne
Person handeln mnß, z. B. bei Nevisionoreisen, durch den Regierungs-
Präsidenten oder durch besondere Kommissare vertreten.

**) Eine solche Frist, welche die-spatere Eeltnngmachung von Ansprüchen
auSschlicßt, heißt Präclu siv-Frift.
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7) Das Ministerium für geistliche, Medizinal- und Unterrichts-

Angelegenheiten.

8) Das Ministerium für landwirthschaftliche Angelegenheiten.

9) Das Ministerium des Königlichen Hauses.
Die letzteren vier in den durch die Titel angedeuteten Gegenständen.

Das Staats-Ministerium ist die Vereinigung der Minister oder

deren Stellvertreter unter dem Minister-Präsidenten und bildet die

höchste Behörde im Staate.
Die Ministerien entscheiden in allen Fällen schließlich, wenn

nicht ein Gesetz die schließlich«: Entscheidung einer anderen Behörde

überwiesen hat. Einzelne Fälle, z. B. Rekurse bei Erpropriationen

in den vormals Nassauischen Landcstheilcn und bei Diöciplinar-

Untersuchungen, sind auch dem StaatS-Ministerinm zugewiesen.

Wenn die Gesetze Reklamationen — und in weiterer Instanz

den Rekurs an eine Vorgesetzte Behörde — nicht ausdrücklich als

zuläßig erklärt haben, bleibt nur die einfache Beschwerde, welche

an keine Präklusivfrist gebunden ist, offen.

Einem jeden Rekurse oder sonstiger Beschwerde muß der vor¬

hergegangene Bescheid, gegen welchen Beschwerde geführt wird, bei¬

gefügt werden.

Anträge und Gesuche um Einwirkung der Preußischen Gesandt¬

schaften bei auswärtigen Staaten müssen von Behörden und Privaten

durch das Ministerium der auswärtigen Angelegenheiten erbeten werden.

§ 2. Zu den dem Gemeindevorsteher untergeordneten Beamten

gehören die Bezirks-, Dorfs- oder Bauerschaftö-Vorsteher, welche

in größeren Gemeinden nach 8 77 der G.-O. etwa ernannt sind,
sowie die ausschließlich für die Gemeinde nach 8 78 der G.-O-

bestellten Gemcindediener und sonstige Unterbeamte, als: Feld- und
Waldhüter, Nachtwächter u. s. w.

Der Vorsteher hat über diese und deren Dienstleistungen die

Aussicht zu führen und Dienstvernachläßigungen, so wie Dienst¬

vergehen nach 8 83 der G.-O. dem Bürgermeister anzuzeigen.

Bei dieser Aufsichtsführung ist darauf zu achten, daß das

Verhalten des Unterbeamtcn nicht gegen die in 88 8 und 4 d. W.

(dieses Werkes) bczeichnctcn Grnndzüge verstoße, daß er nach den

ihm ertheilten Instruktionen seinen Dienst ordnungsmäßig verrichte

*) Eine ähnliche Gliederung wie die der Behörden findet auch für die
Vertretungen, welche den Behörden zur Seite gestellt sind, statt:
für die Gemeinde besteh: der Gemeindcrath,

, die Bürgermeisterei » die Bürgermeisterei-Versammlung,
„ den Kreis , der Kreistag,
„ die Provinz » der Provinzial-Landtag,
» den Staat „ der Allgemeine-Landtag, bestehend auö dem

Hcrrenhause und dem Hause der Abgeordneten.
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und daß er auch sonst keine Handlungen vornehme, welche zum
Nachtheile der Gemeinde oder des Dienstes führen können, wie dicö
z. B. bei einem Waldhüter der Fall sein würde, welcher nebenbei
mit Holzhandel oder Kohlenbrennerei sich beschäftigt.

Wird der Vorsteher über die Anstellung cineö Gemcinde-Unter-
bcamten mit seinem Gutachten gehört, — wie dicS fast durchgängig
stattfindet —; so darf er sich durch keine Nebcnrücksichten leiten
lassen und nur solche Personen empfehlen, welche sich für das Amt
vorzugsweise sowohl durch körperliche Tüchtigkeit (gutes Gehör und
Gesicht), sowie durch die erforderlichen Kenntnisse (z. B. zur An¬
fertigung von Anzeigen nnd Protokollen) eignen und dabei durch
einen sittlichen Wandel erprobt sind. Der Gemeinderath wird nach
8 78 der G.-O. nur über die Würdigkeit des Anzustellenden gut¬
achtlich gehört. Die Ernennung solcher Beamten erfolgt durch den
Bürgermeister oder Landrath.

Im Gemcindcrathe muß der Vorsteher dahin wirken, daß den
Untcrbeamten ein angemessenes Gehalt ausgesetzt wird, damit
tüchtige Personen für diese Stellen gewonnen werden und darin
verbleiben. Ein häufiger Personenwechsel ist dem Dienste selbst
nicht förderlich. —

Seinerseits muß der Vorsteher die ihm untergebenen Beamten,
so lange sic ihre Pflicht erfüllen, in jeder Weise unterstützen; auch
muß er Dienstversehen derselben nicht offenkundig machen, damit
sie während ihrer Dienstzeit bei den Ortöeinwohnern nicht das
nothige Ansehen und Vertrauen verlieren.

2^ M schnitt.

Verhalten des Beamten.

§ 3. Die Erfüllung der Pflichten, welche das Amt aufcrlegt *)
und ein Verhalten in und außer dem Amte, welches die Achtung,
das Ansehen und Vertrauen, die der Beruf erfordert, erhält, —
sind die Grundbedingungen für jeden Verwaltungöbeamten und also
auch für den Gemeindevorsteher.

Je nach der Bedeutsamkeit des Verstoßes hiergegen bestimmt
das Gesetz:

1) Warnung und Verweise, welche jeder Dicnstvorgesetzte er-
theilen darf;

2) Geldbußen, welche der Landrath bis zu 3 Thlr., die Ne¬
gierung und das Vorgesetzte Ministerium bei unbesoldeten Beamten

') Zu den Pflichten des Amtes gehört auch die, Dasjenige zu ver¬
schweigen, was dem Beamten nur durch seine Amtseigenschast bekannt
worden ist — Amtsverschwiegenheit —.
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— zu denen der Vorsteher gehört — bis zu 30 Thlr. verhängen
können.

3) Dienstentlassung, welche die Negierung unter Ernennung
eines UntersuchungS-Commissars cinleitcn läßt und in erster Instanz
ausspricht.

Gegen die unter 1 und 2 bezeichnten Strafen findet Beschwerde
in dem vorgeschriebencn Jnstanzenzuge (Siehe 8 i d. W.) statt,
gegen Dienst-Entlassung der Rekurs an das Staats-Ministerium.

Sollte auf einen Vorsteher der unter 3 aufgeführte Fall zur
Anwendung kommen, so weiset das Gesetz vom 21. Juli 1852
(Gcs.-S. S. 465), auf dem dieser 8 beruht, das Nähere nach.

8 4. Als Vergehen oder Verbrechen *) im Amte werden be¬
trachtet und von den Gerichten geahndet:

1) Wenn ein Beamter für eine an sich nicht pflichtwidrige
Handlung oder Unterlassung, die in sein Amt ciuschlägt, Geschenke
oder andere Vorthcile aunimmt, fordert oder sich versprechen läßt,
sofern er dazu gesetzlich nicht berechtigt ist **). — Enthält die
Handlung oder Unterlassung zugleich eine Verletzung der Amts¬
pflicht, so tritt die Strafe des Verbrechens ein.

2) Wenn ein Beamter seine Amtsgewalt mißbraucht, um Jemand
zu einer Handlung, Duldung oder Unterlassung widerrechtlich zu
nöthigen.

3) Wenn ein Beamter in Ausübung ober in Veranlassung der
Ausübung seines Amtes vorsätzlich Mißhandlungen oder Körper¬
verletzungen verübt oder verüben läßt. — Ist die Mißhandlung oder
Körperverletzung eine schwere, so tritt die Strafe des Verbrechens ein.

4) Wenn ein Beamter mit Vorsatz eine rechtswidrige Ver¬
haftung oder vorläufige Ergreifung und Festnahme vornimmt oder
vornehmen läßt oder die Dauer der Haft verlängert. — Je nack
dem Nachthcile, den der Verhaftete erlitten, tritt die höhere Straf,'
des Verbrechens ein.

5) Wenn ein Beamter mit Vorsatz rechtswidrig in eine
Wohnung eindringt.

H Vergehen ist eine Handlung, welche die Gesetze mit Einschließung
bis zu fünf Jahren, mit Gefängnis; von mehr als sechs Wochen, oder mit
Geldbuße von mehr als sünszig Thalern bedrohen

Verbrechen ist eine Handlung, welche die Gesetze mit Todesstrafe,
mit Zuchthausstrafe, oder mit Einschließung von mehr als fünf Jahren
bedrohen. (§ 1 des Str.-Gcs-B. vom 14. April 1851).

Zur erlaubten Annahme von dergleichen Geschenken ist die Ge¬
nehmigung der betreffenden Vorgesetzten Behörde des Vcrwaltungsbeamtcn
erforderlich.



5

6) Wenn ein Beamter ans Fahrlässigkeit die Entweichung eines

Gefangenen, der ihm zur Aufbewahrung, Begleitung oder Be¬

wachung anvertrant ist, befördert oder erleichtert. — Ist die Befreiung

oder Entweichung vorsätzlich bewirkt oder befördert worden, so tritt

die Strafe des Verbrechens ein. —

7) Wenn ein Beamter, um sich oder Anderen Gewinn zu ver¬

schaffen oder um Anderen zu schaden, Urkunden — deren Aufnahme

oder Ausstellung ihm vermöge seines Amtes obliegt — unrichtig

aufnimmt oder ausstellt; oder ächte Urkunden — welche ihm ver¬

möge seines Amtes anvertraut worden oder zugänglich sind — ver¬
fälscht, beschädigt, vernichtet oder bei Seite schafft. — Diese Hand¬

lungen werden stets als Verbrechen behandelt.

8) Wenn ein Beamter, tvelchcr Gelder oder andere Sachen,

die er in amtlicher Eigenschaft empfangen oder in Gewahrsam hat,

unterschlägt, oder zn unterschlagen versucht. — Die Strafe des Ver¬

brechens tritt ein, wenn die Buchungen unrichtig geführt, verfälscht

oder unterdrückt sind, oder der Geldinhalt auf Fässern, Beuteln und

^ Paketen fälschlich bezeichnet ist.

9) Wenn ein Beamter (welcher Gebühren ober andere Ver¬

gütungen für amtliche Verrichtungen zu seinem Vorthcile zu er¬

heben hat) Gebühren oder Vergütungen, von denen er weiß, daß

die Zahlenden sie gar nicht oder nur in geringerem Betrage verschul¬
den, — erhebt oder zn erheben versucht.

10) Wenn ein Beamter bei amtlicher Ausgabe an Gelb oder

Naturalien*) dem Empfänger vorsätzlich und rechtswidrig Abzüge

macht und die Ausgabe als vollständig geleistet in Rechnung stellt.

1t) Wenn ein Amtsvorgesehter einen Untergebenen zn einem

Vergehen oder Verbrechen im Amte vorsätzlich verleitet oder zu

verleiten sucht, oder ein solches Verbrechen oder Vergehen wis¬

sentlich geschehen läßt. — Den Amtsvorgesetzten trifft in diesem

Falle die Strafe, welche auf das Verbrechen oder Vergehen vom

> Gesetze angedroht ist.

> Hat ein Beamter die Aufsicht ober Kontrole über die Amts¬

geschäfte eines nicht untergebenen Beamten (Mitbcamten) zu führen,

so gilt dieselbe Bestimmung, sofern das Verbrechen oder Vergehen

dieses Mitbcamten die zur Aufsicht oder Kontrole gehörenden Ge-
' schäfte betrifft.

12) Wenn ein vereideter Beamte eine amtliche Versicherung unter

Berufung auf seinen Diensteid abgegeben hat, so gilt diese Ver-
-

*) Die Ausgabe von Naturalien durch den Vorsteher kommt bei Nrmen-
unterstützungen und zu Zeiten der Thcucruug am häufigsten vor.



sichcrung als gewöhnlicher Eid; ist dieselbe aber wissentlich falsch, als
Meineid, der als Verbrechen bestraft wird*).

8 5. Die Vcrwaltungöbeamten hat im Allgemeinen stets der
Nus eines gefälligen nnd frcnndlichcn Benehmens gegen die Ver¬
walteten begleitet und der Vorsteher hat um so mehr Ursache in
diesem Sinne zu handeln, als er den Gemeindcgliedcrn so nahe
steht und bei reiflicher Erwägung finden wird, daß das gcgcntheilige
Verfahren den gewünschten Erfolgen stets Abbruch thut.

Auch da, wo eS darauf ankommt mit Entschiedenheit nnd Kraft
zu handeln, muß er die Würde des Amtes und ein ruhiges Be¬
nehmen wahren.

ZL Mschmlt.
Geschäftsgang.

§ 6. Die Schreiben der Beamten an die Vorgesetzten Behörden
in Amts-Angelegenheiten heißen Berichte.

Jeder aus'führcnde Beamte, also auch der Vorsteher, muß
Schreibereien möglichst vermeiden, da diese ihm die Zeit zum wirk¬
samen Handeln schmälern; wo er jedoch zum Schreiben genöthigt
ist, muß er stets in bescheidener Art, mit möglichst kurzen Worten,
aber ganz bestimmt das auödrücken, waö er eigentlich sagen wollte,
oder was der Vorgesetzte von ihm gefordert hat, damit Rückfragen
und dadurch vermehrte Schreiberei und Aufenthalt vermieden werden.

Zn den Berichten wird der Bogen reines gewöhnliches Schreib¬
papier der Länge nach in der Mitte gebrochen und in der Form

.beschrieben, wie nachstehendes Beispiel zeigt.

*) Die Vereidung dcö Vorstehers erfolgt auf Grund der Minist.-Jnstr.
vom 3. September 1845, welche bei Einsührung der Gemeinde-Ordnung
vom 23. Juli 1845 erlassen wurde. — Der Beistand wird durch Handschlag
für die Stellvertretung verpflichtet. —

Die Eidcswvrte lauten nach den Allerhöchsten Kabinets-Ordres vom
5. November 1833, und 8. August 1835 und dem Staatsminist.-Bcschlusse
vom 12. Februar 1850:

»Ich N. N. schwöre zu Gott, dem Allmächtigen und Allwissenden, daß,
nachdem ich zum Gemeindevorsteher der Gemeinde.bestellt worden,
Seiner Königlichen Majestät von Preußen, meinem Allergnädigsten Herrn,
ich untcrthänig, treu und gehorsam sein und alle mir vermöge meines
Amtes obliegenden Pflichten nach meinem besten Wissen und Gewissen
genau erfüllen, auch die Verfassung gewissenhaft beobachten will, so wahr
mir Gott helfe"

(Für Katholische:) „und sein heiliges Evangelium".
(Für Evangelische:) „durch Jcsum Christum zur Cccligkcit. Amen".
Die Bestimmungen des § 4 beruhen auf §8 308 bis 331 und 128 des

Str.-Gcs-B.



LMliheiiii, de» 12. Juni 1858.

Betrifft

die Anlage einer Wasserleitung.

Mit 3 Anlagen. Die Nöhrculeitung auS den Duel¬
len des Kühlbergcs nach den 5 Haupt¬
plätzen der Gemeinde habe ich auf¬
tragsgemäß im Tagelohne ausführen
lassen.

Die Arbeit ist gut, jede Stelle
liefert reichlich Wasser und die Nöhrcn-
vcrbindung ist überall dicht.

Die Lohnliste schließe ich zur ge¬
neigten Anweisung hier an, desgleichen
die Liquidation deS Sachverständigen
und des Nöhrcu-Licferantcn, alle drei
Schriftstücke vorschriftsmäßig von mir
bescheinigt.

Es fehlen nunmehr nur noch
die Brunnen-Aufsätze und ich bitte
dafür zu sorgen, daß selbe noch in
diesem Monate cintreffcn, damit die
Gemeinde vor Eintritt der Trockenheit

in den vollen Genuß eines gesunden

Trinkwasserö gelange. ,
Au

de» Herrn Bürgermeister N. N.

Wohlgeboren

S"

X. r.
Ter Gemeindevorsteher *)

N. N.

*) Bei allen amtlichen Unterschriften wird zuerst die AmtScigcnschaft
und darunter der Name des Beamten gesetzt.
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Besteht der Bericht aus mehreren Bogen, so werden diese geheftet.
Schließt der Bericht nicht ans der ersten Seite, so wird das Datum

am Schlüsse wiederholt und dann der Strich gezogen, so daß die

Unterschrift des Berichterstatters jedesmal an den Fuß der letzten

VcrichtSscite zu stehen kommt. Die Anlagen werden mit denselben

Ziffern (oder Buchstaben) bezeichnet, mit welchen sie auf der linken

Seite des Berichtes angeführt werden.

Hat der einzelnstehende Beamte besondere Titel oder Würden, so

werden diese in die Adresse mit ausgenommen — und zwar sowohl

in die, welche links an den Fuß der ersten Seite des Berichtes zu

setzen ist, als auch in die, welche ans den äußeren Umschlag geschrieben

wird. Bei Ordensrittern ebenso die Bezeichnung „Ritter". —

Bei eidlichen Personen, Landräthen, Regierungsräthcn und gleich oder

höher gestellten Beamten (desgleichen bei Offizieren) wird als Ehren¬

wort „Hochwohlgebvren", bei Grafen „Hochgeboren" und bei den

Ministern (desgleichen bei Gencrallicutenants und höher noch ge¬

stellten Offizieren) „Ercellcnz" angcwendet. Bei Pfarrern wird

„Hochchrwürden", bei höher gestellten Geistlichen (Schulinspectorcn,

Dechanten, Superintendenten n.s. w.) „Hochwürden" gebraucht"*). —

Ist der Titel eines Beamten oder sein Name nicht genau be¬

kannt, so richtet man die Adresse an die Amtsstelle z. B. „An das

Bürgermeisteramt, oder Königliche Landrathsamt zu X. X."

An die Negierungen lautet die Adresse: „An die Königliche
Regierung zu X. X."

Bei Berichten an die Lanbräthe und höheren Behörden werden

im Schreiben die Ausdrücke: ehrerbietigst, gehorsamst, ganz gehorsamst

(in Bezug auf den Berichterstatter) und hochgeneigt, .hochgeneigtest

(in Bezug auf'die angeredete Person) gebraucht.

Bei Berichten an die Landräthe wird oben auf der linken Seite

des 1. Blattes über dem Ort und Datum noch die Bürgermeisterei

angegeben, und bei Berichten an die Regierung der Kreis; bei Be¬

richten an noch höhere Behörden aber der Kreis und auch der Re¬

gierungs-Bezirk z. B.:

Regierungs-Bezirk Köln, Kreis Bonn.

Segenheim, den 12. Juni 1858.

Nur an gleichgestellte Beamte und Behörden wirb die Berichtö-

form nicht angewcndct, sondern quer über den ganzen Bogen geschrieben

und nur links ein Raum von 1 bis Zoll Breite freigelassen.

*) Der Vorsteher wird nicht wohl in den Fall kommen au fürstliche
Personen, Bischöfe, Erzbischöfe oder an Glieder des Königlichen Hauses oder
an Se, Majestät den König in Ausübung seines Amtes Eingaben zn richten,
vielmehr wird in solchen ganz ausnahmsweise!! Fällen der Schriftwechsel
lediglich vom Bürgermeister geführt werden, so daß der Vorsteher nur unter
Umständen die Eingabe mit'zu unterzeichnen hat.
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Bei unwesentlicheren Anzeigen der Vorstecher werden die Bürger¬

meister wohl stets über die strenge Form des Berichtes hinwegschen,

wenn nur die Anzeige deutlich und richtig ist und das Acußere

derselben den Anstand nicht verletzt.

§ 7. Ter Vorsteher wird in der Regel seine Berichte — selbst
die an höhere Behörden bestimmten — dem Bürgermeister zur

Weiterbeförderung übergeben; ist er jedoch genöthigt ohne den Bür¬

germeister einen amtlichen Bericht zur Post zu befördern, wie dies

z. B. nach § 44 d. W. eintretcn kann, so verschließt er denselben

mit dem Amtssiegel und fügtauf der äußeren deutlich zu schreibenden

Adresse unten links bei: „H. Verwaltungs-S.", welches herrschaftliche

Verwaltungssache bedeutet und die Portofreiheit*) des Briefes bewirkt.

Eine solche Adresse in Amtssachcn an einen Landrath, der zugleich

Graf und Ritter eines oder mehrerer Orden ist, wird demnach lauten:

An

den Königlichen Landrath Herrn Grafen v. N. N., Ritter,

Hochgeboren
zu -

H. Verwaltungs-S.**) X. X.

Zur äußeren Adresse soll stets ein besonderes Blatt Papier benützt

werden, damit der Bericht selbst beim Lösen des Siegels nicht be¬

schädigt werden kann.

Hat der Vorsteher in einer Angelegenheit, welcher die Porto-

frciheit nicht zusteht, an einen höheren Beamten oder eine Behörde

zu schreiben, so muß er den Brief durch Zahlung des Postportos

oder durch Anwendung der jetzt üblichen -Briefmarken oder Frei-

Couverts portofrei machen. —

§ 8. Amtliche Atteste und Bescheinigungen darf der Vorsteher

nur ansstellcn, wenn er hierzu durch eine allgemeine Vorschrift

ermächtigt ist oder durch eine Behörde hierzu aufgefordert wird.

Hierbei muß er das Gemcindcsicgel zur linken Seite der Unterschrift

beifügen, namentlich dann, wenn seine Unterschrift nicht durch eine

Vorgesetzte Behörde beglaubigt wird.

*) Die Portofreihcit für Gemeindebehörden findet statt:
1) wenn dieselben als Organe der Staatsgewalt eintretcn, wie iuPclizci-,

Militair- und Staatsstcuer-Sachen;
2) wenn es sich um Gegenstände handelt, welche das Obcraufsichtsrccht

des Staalcs über Gemeindeverwaltung betreffen.
Die Portofreihcit bleibt jedoch auch in diesen Fällen ausgeschlossen, wenn die
Cvrrcspondcnz (der Schriftwechsel) im Privatintcressc eines Einzelnen crwlgt.
«Minist.-Erlaß vom 1t. Juli 1854).

") Stall dieser Bezeichnung können je nach dem Inhalte des Berichts
auch folgende angewandt werden: „H Polizei-S.*, ,H. Militair-S-",
»H. Steuer-S.', »Landesherrliche Communal-Aussichts-Sachcn."
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Am häufigsten wirb er um amtliche Bescheinigungen bei Jmmediat-

Eingaben — d. h. Gnaden-Gesuchen und Bitten an Sc. Majestät den

König — angegangen; da aber solche Gesuche und Bitten den Unter¬

behörden zur Berichterstattung zugchcn, so ist er nicht befngt — ehe

er von einer Behörde dazu aufgcfordcrt wird — amtliche Bescheinigungen

hu ertheilcn. Dasselbe gilt von Attesten, um welche Privatpersonen

in Untersuchungssachen häufig anstehen.
Zu amtlichen Attesten (und Bescheinigungen) in Privat¬

sachen muß der Stempel von 15 Sgr. verwendet werden; soll jedoch

daS Attest nur dazu dienen, baß ans Grund desselben die höhere

Behörde — der Bürgermeister — ein Amts-Attest fertigen kann, so

ist das Vor-Attest stempelst«").

§ 9. Von allen außergewöhnlichen Ereignissen muß der zunächst

Vorgesetzten Behörde — also dem Bürgermeister — sofort Anzeige

gemacht werden. Wohnen in der Gemeinde Pensionäre oder

Gnadcngehalts-Empfänger, so muß der Vorsteher von jedem Ableben

eines solchen dem Bürgermeister ebenfalls sofort Anzeige machen, da

dieser zur sofortigen weiteren Anzeige verpflichtet ist.

Hat der Vorsteher zu einer bestimmten Zeit alljährlich dem

Bürgermeister gewisse Anzeigen zu machen, so muß er sich diese Fristen

und den Gegenstand, worüber zu berichten ist, in ein Verzcichniß

notiren, um die Anzeige in keinem Jahre zu übersehen. — Ein

solches Verzeichniß heißt in der Geschäftssprache Terminkalender.

Können die Fristen, welche der Bürgermeister zur Erledigung

von Aufträgen gestellt hat, nicht genau cingchalten werden, so muß

vor oder bei Ablauf der Frist der Vorsteher den HinderungSgrund

anzeigen.

In den Fällen, in welchen dem Vorsteher ein bestimmtes

Verhalten nicht vorgeschrieben ist und derselbe Zweifel über das

einzuschlagende Verfahren hegt, muß er, so weit ihm Zeit dazu bleibt,

beim Bürgermeister anfragen; verbleibt ihm zur Anfrage keine Zeit,

so hat er nach seinem besten Wissen zu handeln und demnach sofort

dem Bürgermeister den Vorgang genau mitzutheilen.

§ 10. Die Schreiben einer Vorgesetzten Behörde an Untergebene

heißen Verfügungen oder Erlasse. Ist eine Verfügung aus die ur¬
sprünglich freie linke Seite eines Berichtes, oder unter denselben,

oder auf irgend eine freie Stelle eines Schreibens gesetzt, so heißt
dieselbe Rand-Verfügung oder Rand-Erlaß.

Stehen am Anfänge der Rand-Verfügung die Buchstaben 8. m.

s. k. r. oder 8. in. 8. 1. r. oder die letzteren drei dieser Buchstaben

Amtliche Atteste, die nur deshalb ausgefertigt werden, damit der
Inhaber seine Berechtigung znm Genüsse oon Wohlthaten und Armenstis-
inngen Nachweisen kann, sind ebenfalls stempelst«; desgleichen Atteste, welche
die Empsängcr von Pensionen und Wartegeld zur Kasse des Geldbezugcs
wegen, erbringen müssen.



oder auch nur 8. r.; so bedeutet dies, daß diese Verfügung bei der

Erledigung zurückgegeben werden muß. — Manche Behörden schreiben
statt dieser lateinischen Buchstaben den Ausdruck, welchen dieselben

bedeuten sollen, nämlich: „Urschriftlich unter dem Beding der Rück¬

gabe" oder auch wohl den Ausdruck: „Kurzer Hand."*)

Die untergeordneten Behörden und Beamten sind befugt (wenn

nicht etwa besonderer Bericht ausdrücklich verlangt ist) kurze Ant¬

worten unter die Rand-Verfügung zu schreiben, wenn auf dem Papiere

noch vollständig hinreichender Raum vorhanden ist. Diese Antworten

heißen Randberichte. Für längere Berichte, oder wenn auf dem Papiere

nur mangelhafter Raum vorhanden ist, soll stets ein besonderer Be-

richtsbogen verwendet und die dazu gehörende Rand-Verfügung dem¬

selben als Anlage beizefügt werden. —

Auch auf andere Schreiben können nach Umständen Randbcrichte

geschrieben werden, jedoch niemals auf Beschlüsse der Ver¬

tretungen, auf Protokolle und dergleichen von der

Vorgesetzten Behörde verlangte oder zu gebrauchende

Schriftstücke; vielmehr sind diese stets als Anlagen den Einsendungs-

Berichten beizufügen.

In dem Schriftwechsel der Behörden kommt auch noch der

Ausdruck: »eventueller^ oder »eventuell^ abgekürzt: „evenl.^

häufig vor, und eS bedeutet derselbe den deutschen Ausdruck „zutref¬

fenden Falls"; ebenso erscheint nicht selten das Wort: »respeetive^

abgekürzt: »renp.^ welcher das deutsche Wort: „beziehungsweise"

erseht. — Im klebrigen wenden die Verwaltungsbehörden durchgängig

nur deutsche oder allgemein verständliche Worte an**).

Soll dem Vorsteher ein Erlaß oder sonstiger Schriftwechsel der

Behörden zur Kenntniß oder zur Mittheilung an den Gemeinderath

zugehcn, so macht der Bürgermeister einen Umschlag von einem oder

einem halben Bogen Papier um denselben und schreibt auf diesen

*) Gleichgestellte Beamte und Behörden setzen an den Anfang eines
Schreibens, welches sie zurückwünschen, die Buchstaben 1!. m. s. v. r. oder
I! in. s. >>. r. oder auch nur die letzteren drei dieser Buchstaben, welche die
deutschen Worte .Unter dem Wunsche (dem Ersuchens der Rückgabe" be¬
deuten sollen. —

") Zum Berständniß der Zeichen auf dem Schriftwechsel von Behörden,
welcher dem Vorsteher etwa zngchr, wird noch bemerkt, daß jede Behörde
beim Eingänge eines Schriftstückes darauf (in der Regel oben rechts) den
Eingangstag und die 'Rümmer bemerkt, welche das Stück in den darüber
geführten Büchern (den Journalen- erhalt; z. B. bei einem Landraihsamic
mit der Bezeichnung: pr. w/z 58 st". 4lgg, welches bedeutet: „Empfangen
den 12. Mai 1658 Nummer 4198." — Bei den Regierungen werden auch
noch die Zeichen der Abthcilung, welche das Stück bearbeitet, zugefetzt;
z. B. Ul. oder ll. l. u. s. w.

Auf den Ausfertigungen von Erlassen und Bescheiden sicht die Nummer
des Schriftstücks links unter der Adresse. —

Auch dem Vorsteher ist zu empfehlen, sich daS Empiangsdatum der ihm
zugchenden Schriftstücke zu bemerken.



eine Verfügung an den Vorsteher. Der Vorsteher kann demnach

seinen Erledigungs-Bericht unter diese Verfügung setzen oder nach

sollen bemerkten Umständen einen besonderen Bericht schreiben.

Der mündliche Bericht des Vorstehers an den Bürgermeister

ist jedesmal dann anzuwenden, wenn der Vorsteher hierzu Gelegenheit

hat; falls nicht etwa ausdrücklich die schriftliche Aeußcrung des Vor¬

stehers verlangt ist, oder er selbst eine solche für angemessener halt.

§ 11. Tie Antworten der Behörden, welche auf Eingaben der Ein¬

wohner erfolgen, heißen Bescheide; bei Neclamatioucn und Rekursen

also: Reklamations- beziehungsweise Rekurs-Bescheide.

Ter Vorsteher kommt häufig in den Fall, Bescheide auszuhän¬

digen. Hierbei gilt als Grundsatz, daß der mittheilende Beamte

seine etwaige abweichende eigene Ansicht gegen den Inhalt des Be¬

scheides nicht ausspricht. —

Wenn Einwohner der Gemeinde den Vorsteher in Sachen, welche

für dieselben dringlich sind, um Rath wegen Beschleunigung des

erwarteten Bescheides fragen, so muß er ihnen empfehlen, schriftlich

dcßhalb bei der entscheidenden Behörde einzukommcn; wollen dieselben

aber durchaus persönlich anfragen, so muß er sie darauf aufmerksam

machen, daß sie auf dem Bürgermeistcramte sich die Nummer und das

Datum erbitten, unter welchem die Sache an das Landrathöamt ge¬

sandt worden ist und bei letzterer Stelle ebenfalls Nummer und Datum,

unter welchen die Beförderung an die Regierung statt hatte. —

§ 12. Die amtlichen Schriftstücke, Urkunden, Bücher u. f. w,

welche dem Vorsteher übergeben sind, hat derselbe so zu ordnen, daß er
ein Jedes leicht aufsiudet. — Schriftstücke von derselben Art, die nicht

weiter oder zurück gesandt werden, sind nach der Zeit des Eingehens

zusammen in ein Heftz zu bringen, Amtsblätter und Gesetzsammlungen

eingebunden nach den Jahrgängen aufzustellen.

Auch müssen die losen Schriftstücke, die Hefte, Bücher, Urkunden

u. s. w. vor dein Verderben gewahrt werden, und es besitzen hierzu

viele Gemeinden sehr zweckmäßig einen verschließbaren Schrank mit

Fächern. —

Das Dienstsiegel muß der Vorsteher stets unter Verschluß halten,

damit von anderen Personen kein Mißbrauch damit geschehen kann.

Bei der Uebernahme des Amtes muß sich der Vorsteher von dem

AmtSvorgängcr ein Vcrzcichniß (Inventar) aller ihm überlieferten

Gegenstände bchändigcn lassen. Dieses Vcrzcichniß muß von dem

auSschcidenden und dem cintretendcn Vorsteher als richtig anerkannt

und sorgfältig aufbewahrt werden, um als Anhalt bei einer späteren

Ucbergabe zu dienen. Eine Abschrift davon gehört zu den Acten des

Bürgermeisters. Das Ankommende wird alljährlich in diesem Inventar

nachgctragen.
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§ 13. Die Gesetze werden in der Gesetz-Sammlung abgedruckt.

— Sie erlangen Gesetzeskraft in der Rheinprovinz mit dem vier¬

zehnten Tage nach Ablauf des Tages, der als Tag der Ausgabe zu

Berlin auf jeder Nummer der Gesetz-Sammlung unten auf der ersten

Seite angegeben ist. — Bezeichnet das Gesetz für seine Gültigkeit

einen anderen Zeitpunkt, so ist dieser der zu beachtende.

Verordnungen die durch das Amtsblatt mitgetheilt werden, er¬

halten Gültigkeit mit dem Anfänge deö achten Tages, von dem¬

jenigen an gerechnet, der als Datum der Nummer des Amtsblattes

auf der ersten Seite derselben abgedruckt ist. Beim Abzählen bildet

das Datum des Amtsblattes den ersten Tag. — Gibt die Amtsblatts-
Verordnung einen anderen Zeitpunkt für ihre Gültigkeit an, so ist

dieser maßgebend.

Ortspolizcilichc Vorschriften, (Verordnungen) die der Bürger¬

meister als Polizeiverwalter erläßt, erhalten Gültigkeit, wenn selbe

in der Gemeinde bekannt gemacht (verkündigt) sind. — Die Bekannt¬

machungsart ist für jeden Bezirk besonders festgestellt und wird dem

Vorsteher mitgetheilt.

§ 14. Der Vorsteher muß darauf bedacht sein, die für seine

Gemeinde gültigen Gesetze und Verordnungen zur möglichst allgemeinen

Kenntniß der Einwohner der Gemeinde zu bringen, um dieselben vor

Nachtheilen zu wahren; denn die Angabe der Nichtkenntniß

eines gültigen Gesetzes oder einer richtig publizirten

Verordnung dient bei Zuwiderhandlungen nicht als

Entschuldigungsgrund.

In kleineren Gemeinden können die für dieselben gültigen Gesetze

und Verordnungen der versammelten Gemeinde zugleich vorgelesen

und besprochen werden, in größeren wird dies an mehreren passenden

Stellen und zunächst im Gemeinderathe stattfinden müssen. — DaS

Halten der Amts- und Kreisblätter durch die Wirthe ist sehr zweck¬

mäßig. Dem Schullehrer find diese öffentlichen Blätter, welche die

Gemeinde auf ihre Kosten hält, zum Durchlesen mitzutheilen. —

Ziem Lesen und Verstehen der Gesetze und Verordnungen gilt

als der wesentlichste Anhalt:

1) daß dieselben stets im Zusammenhänge aufzufassen sind,

da ein Theil den anderen stets näher beleuchtet;

2) daß man keine Unterschiede sich bildet, welche nicht

wirklich im Gesetze oder der Verordnung enthalten sind;

3) daß man Gesetzen, Gcsctzesstellen und Bestimmungen, welche

eine Ausnahme enthalten, keinen erweiternden Sinn

unterlegt und so sich mehr Ausnahmen denkt, als das Gesetz

ober die Verordnung angibt;

4) daß die Bestimmungen eines speciellen Gesetzes denen

eines allgemeinen Vorgehen;

2



5) baß Gesetze und Verordnungen keine rückwirkende Kraft

haben. Sollen sich Gesetze ans eine frühere Zeit beziehen, so

muß dies ausdrücklich im Gesetze selbst bezeichnet sein. —

Ist dem Verwaltungs-Beamten eine Interpretation (Erklärung

über die Ansfassungsweise) eines Gesetzes oder einer Geseßesslelle

von seiner Vorgesetzten Behörde mitgetheilt worden, so muß er sich

nach dieser Interpretation richten.

§ 15. Bei Reisen Sr. Majestät des Königs, durch welche die

Gemeinde berührt wird, muß der Vorsteher innerhalb des Gcmeinbe-

bezirkcs alles dasjenige vorher beseitigen, was Veranlassung zu einer

Störung der Reise werden könnte. Selbst bei den Gegenständen,

die zu der Feier des Ereignisses dienen, ist hierauf zu achten und

namentlich ist alles das zu vermeiden, was das Scheuwerden der

Pferde des Neisewagens bewirken könnte.

Der Vorsteher muß sich, wenn nicht etwas Anderes angeordnet

wird, am passendsten Orte der Gemeinde bereit halten, um auf Er¬

fordern sogleich vor Se. Majestät treten zu können. — Von der

ungefähren Zeit des Eintreffens wirb er vorher benachrichtigt.
§ 16. Bei Reisen anderer hohen Personen wird dem Vorsteher

vorher Mittheilung gemacht, wenn denselben ein besonderer Ehren-

Empfang zu Theil werden soll.

§ 17. Bringt der Vorsteher in Erfahrung, daß ein Vorgesetzter
Beamte sich in der Gemeinde eingefnnden hat, so muß er sich zu

demselben begeben und sich nach dessen Wünschen in Bezug auf die

Gemeinde erkundigen. Auch hat er denselben innerhalb des Gemeinbe-

Lezirkes zu begleiten, wenn dies nicht ausdrücklich abgelehnt wird,

und alle von ihm verlangte Auskunft*) gewissenhaft zu ertheilen.

*) Damit der Vorsteher nöthigensalls auch über die allgemeinen Ver¬
hältnisse der Gemeinde Auskunft geben kann, muß er sich Folgendes notiren:

1) die Größe der Gemeindegemarkung nach dem Kataster (in Morgen!,
2) den Reinertrag derselben (summarisch und nach Kulturart und Klasse),
3) die Grundsteuer jedes Jahres nach der Grundsteuerrolle (beziehungs¬

weise nach der Publikation im AmtSblatte),
4) die Klassenstcuer des Jahres nach der publizirten Rolle und die Zahl

der Einkommensteuerpflichtigen, wenn möglich auch deren Gesammtsteuer,
5) die Gewerbesteuer des Jahres nach der publizirten Rolle,
6) die schulpflichtige Kinderzahl des Jahres,
7) die Seelenzahl und die Zahl der (nutzungsberechtigten und nicht

nutzungsberechtigten) Familien,
8) die Zahl der Wohngebäude,
9) die Zahl der Nebengebäude (Scheunen und Ställe),

10) den Viehstand.
Die Notizen 1 bis 6 kann der Vorsteher gelegentlich auf dem Vürgermeister-
amte macheu; die unter Nro. 7 bis 10 nach seinen eigenen Aufnahmen,
welche er alle drei Jahre im Herbst bei der allgemeinen Volkszählung nach
einer ihm besonders zugchenden Instruktion vornimmt und alljährlich bei
Aufnahme der Bevölkerung zur Klassenstcuereinschätzung zu ergänzen hm
Stande ist. Die Aufbewahrung dieser Notiz findet am zweckmäßigsten in

dem im 8 31 d, W. erwähnten Lagerbuche statt. —



Bezieht sich die Anwesenheit des Beamten auf eine gemeinschaftliche

Angelegenheit mit einer Nachbargemeinde, so findet das Geleit des

Vorstehers so lange statt, als dies die Angelegenheit nöthig macht.
Sind mehrere Vorgesetzte Beamte zu gleicher Zeit in der Gemeinde,

so wendet sich der Vorsteher an den höchstgestellten.

Ter Bürgermeister wird, da er häufig in der Gemeinde anwesend

sein muß, dem Vorsteher in der Regel ein für allemal mittheileu

daß er ihn rufen lassen oder in seine Wohnung kommen werde, fall-,
er ihn sprechen wolle,

§ 18. Wenn der Vorsteher wegen eigener Verhinderung fick

im Amte durch den Beistand vertreten lassen muß, so hat er dem¬

selben vorher die zur Stellvertretung erforderlichen Aufschlüsse (In¬

struktionen) zu ertheilen, damit derselbe dem Sachverhaltnisse nicht

fremd sei. Beim Wiederantritte des Amtes muß er sich vom

Beistände über alles während der Stellvertretung Vorgekommene

genaue Auskunft geben lassen.

In welcher Art der Beistand zu unterzeichnen hat und wie

verfahren wird, wenn kein Gemeindesiegel vorhanden ist, bezeichnet
der im § 107 d. W. angeführte speciellc Fall.

2 " Theil.
Gemeinde-Angelegenheiten.

1L MschiM.
Amtsbereich.

§ 18. Die Amtswirksamkeit des Gemeinde-Vorstehers*) als

Beamter der Gemeinde bezieht sich auf die politische Gemeinde,

im Unterschiede von anderen Gemeinde-Verbindungen z. B. Kirchen-,
Sckul-, Kataster-Gemeinden u. s. w.

Die politische Gemeinde ist durch einen eigenen Haushalt be¬

dingt**) und beruht auf herkömmlicher, örtlicher Begrenzung oder

auf besonderen Verträgen mit den Nachbargemeinden.

Da schon bei Einführung der Gemeinde-Ordnung vom 23. Juli

1845 die Gemcinbebegrenzungen, wo solche noch nicht feststanden, zur

Regulirung kamen, so wird hierüber selten ein Zweifel bestehen.

*) Statt der BezeichnungGemeindevorsteher kommen zum Theil in
den Gesetzen und Verordnungen auch die Ausdrücke: „Gemeindcvvrstand,
OrtSvor sicher, Ortsvorstand und Ortsobrigkeit" vor. —

Aus diesem Grunde wird die politische Gemeinde in neuerer Zeit
auch mamchmal mit dem Ausdrucke „Haushalts-Gemeinde"bezeichnet. —
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